Musterthemen für Begründungen
Zu den Themen Natur- & Artenschutz, Wasserschutzgebiet/Trinkwasser, Brandschutz
Natur- und Artenschutz

Wespenbussard
· hat 2 Revierzentren im Altöttinger Forst mit Horst-Verdacht

· Keine WKA im Bereich des Revierzentrums, 

· Abschaltautomatik mit Erkennungssystem 

Haselmaus 
· wurde im Altöttinger Forst nachgewiesen, soll vergrämt werden aus den Vorrangebieten.
· Besonders geschützte Tierart

· Es besteht das Risiko, dass die Tiere nicht abwandern, sondern sich im Baufeld verstecken oder nach kurzer Zeit zurückkehren.

· Auch wenn sie vertrieben werden, wird ihr Habitat zerstört. Die Tiere verlieren ihre Nistplätze und Nahrungsquellen, was die Population schwächen kann.

Waldfledermäuse

· Es gibt zahlreiche Waldfledermäuse im den Vorranggebieten 

· Gebiete mit WKA werden von den auf den Wald spezialisierten Fledermäusen gemieden. Lebensraum wird weiter eingeschränkt.

· Biotopbäume werden gerodet, wertvoller Lebensraum und Nahrungsquellen schwinden.

· Ein Fledermauskasten ist kein Ersatz für einen Höhlenbaum.

· Fledermäuse sind standorttreu und brauchen oft Jahre, um den Ersatz zu finden. 
· Künstlicher Fledermauskasten zur Überwinterung oft nicht geeignet, da ein ganz anderes Klima als eine Baumhöhle.

Gelbbauchunke

· Wie möchte man die gut getarnte Gelbbauchunke, die hier immer wieder vorkommt umsiedeln. Zudem ist sie meist dämmerungs- und nachtaktiv.

· Sie benötigt periodisch austrocknende Kleingewässer, wie sie hier im Wald vorkommen, hat somit hier ein optimales Habitat und ist besonders geschützt. Dazu gehört auch ihr Lebensraum.

· Hier im Süddeutschland haben wir eine besondere Verantwortung für die besonders geschützte Gelbbauchunke.
Wasserschutzgebiet/Trinkwasser

Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein stellt klar:

„Der Öttinger Forst ist nach momentanem Stand die einzige valide und ergiebige zentrale Wasserressource, die bei den sich abzeichnenden Problemen benachbarter Trinkwassergewinnungen als ortsnahe Ersatzlösung für eine Wassergewinnung zur Verfügung steht“. Nach Einschätzung des WWA Traunstein ist es äußerst wahrscheinlich, dass der Schutzgebietsumgriff, insbesondere der engeren Schutzzone, nach den heutigen verbindlichen Bemessungsregeln deutlich größer ausfallen wird. Sollte dann eine Windenergieanlage in der Zone II liegen, wäre eine Schutzfähigkeit des Wasserschutzgebietes nicht mehr gegeben. Damit wäre nach den fachlichen/rechtlichen Vorgaben eine Trinkwassergewinnung aller Voraussicht nach nicht mehr möglich“.
D.h. stehen die Windkraftanlagen erst einmal, dann werden wir kaum mehr Möglichkeiten haben, Schutzgebiete der Zone II auszuweisen und neue Trinkwasserbrunnen zu erschließen.

Hierzu ein Auszug der Pressemeldung des Vorstandes der Fachsektion Hydrogeologie im Fachverband der Geowissenschaften vom 04.06.2025: Hydrogeologen plädieren für besseren Schutz des Grundwassers bei der Planung von Windenergieanlagen.

Tamara Fahry-Seelig Geschäftsführerin / Pressestelle Dachverband der Geowissenschaften (DVGeo) e.V. https://idw-online.de/de/institution2470 
Stellungnahme des Vorstands der Fachsektion Hydrogeologie: 
„Das Trinkwasser stammt in Deutschland überwiegend aus dem Grundwasser, weshalb der Schutz dieser kostbaren und begrenzten Ressource hohe Priorität besitzt. Durch den Ausbau der Windenergie entstehen zunehmend Situationen, in denen der Bau von Windenergieanlagen mit dem Schutzinteresse von Quellen und Brunnen, die der Trinkwassergewinnung dienen, konkurriert.
In diesen besonderen Fällen der Güterabwägung sprechen wir, der Vorstand der Fachsektion Hydrogeologie, uns dafür aus, dem nachhaltigen Schutz der Grundwasserressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung Priorität zu geben. Die Qualität und Verfügbarkeit von Grundwasser ist limitiert und aufgrund des Klimawandels sowie durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Die Einzugsgebiete der genutzten Brunnen und Quellen stehen deshalb unter besonderem Schutz. Die Ausweisung von Schutzgebieten speziell für die Trinkwasserversorgung hat hohe Priorität und dient dem Wohl der Allgemeinheit, weshalb die Schutzgebietsverordnungen als untergesetzliches Regelwerk zum WHG § 23 einzuhalten sind….

Mit großer Sorge beobachten wir deshalb, dass Planungen von Windenergieanlagen zunehmend auch in Wasserschutzgebieten erfolgen, selbst in der besonders verletzlichen Schutzzone II. 
Für Wasserschutzgebiete werden individuelle Rechtsverordnungen erlassen, die vergleichbare Regelungen wie das DVGW-Arbeitsblatt W 101 enthalten. Die zuständige Fachbehörde kann zwar eine Befreiung von den Regelungen der Rechtsverordnung erteilen; dies allerdings im Sinne der Trinkwasserversorger zur Sicherstellung und zum Ausbau der Versorgung und nicht, um Möglichkeiten für privilegierte Bauvorhaben zu schaffen. Durch die Bau-, Betriebs- und Rückbauphase einer Windenergieanlage sowie durch die Errichtung der Zuwegungen ist von einer erheblichen Gefährdung der Trinkwasserversorgung sowie einer nicht notwendigen Verletzung der Schutzgebietsverordnungen auszugehen. Ähnliches gilt für die Einzugsgebiete von Quellen und Brunnen, die von Brauereien, Mineralwasserfirmen oder anderen privaten Nutzern genutzt werden. Diese verfügen zwar i. d. R. nicht über behördlich festgelegte Schutzgebiete, müssen aber ebenso wie die öffentliche Wasserversorgung vor schädlichen Einwirkungen sicher geschützt werden.
Der Vorstand der Fachsektion Hydrogeologie lehnt daher die Errichtung von Windparks in Wasserschutzgebieten ab, insbesondere innerhalb einer Schutzzone II, und plädiert an die Behörden, im Zuge der vorzunehmenden Abwägungen dem nachhaltigen Schutz der Grundwasserressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung Priorität zu geben und auch die berechtigten Schutzinteressen privater Wasserfassungen zu berücksichtigen.

Die Fachsektion Hydrogeologie ist eine interdisziplinäre Interessengemeinschaft aus Wissenschaft, Behörden und Unternehmen, die sich mit allen Aspekten des Grundwassers befasst und stellt die größte Vereinigung von Fachleuten der Hydrogeologie und angrenzender Fachbereiche im deutschsprachigen Raum dar. Die Fachsektion Hydrogeologie ist assoziiertes Mitglied im DVGeo.
Der Vorstand der Fachsektion Hydrogeologie e. V. in der DGGV, 04.06.2025 https://idw-online.de/de/news853332 

Keine Windkraftanlagen in Trinkwasserschutz- und -vorranggebieten!
Brandschutz

Auch wenn Vollbrände von Windenergieanlagen relativ selten sind (6-10 Fälle/Jahr bei 30.000 Anlagen) muss, insbesondere in Anbetracht der naheliegenden Chemischen Industrie, Vorsorge für einen solchen Fall getroffen werden. Der Brand einer Windkraftanlage (WKA) kann im Wald verheerende Auswirkungen haben.

Die Wahrscheinlichkeit eines Brandes liegt bei 0,05% im Jahr.  Bei 27 Anlagen und einer Laufzeit von 25 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Windräder bei uns im Wald brennt, bei ca 34%! Bei einer Betriebszeit von 30 Jahren, wie Qair schreibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf 40%
Um im Falle eines Brandes einer Windkraftanlage schnell löschen zu können, sind zwingend Löschwasser-Zisternen in erreichbarer Nähe der Anlagen, außerhalb des unmittelbar abzusperrenden Gefahrenbereichs anzulegen. Die dazu benötigte Fläche ist gegebenenfalls auf die Pacht aufzuschlagen.

Begründung: Die Feuerwehr ist nicht in der Lage genug Wasser mit sich zu führen, um einen Waldbrand zu löschen bzw. zu vermeiden.  Die zu benässende Fläche während des kontrollierten Abbrennens einer WKA ist erheblich und der Vorgang kann sich über Tage hinziehen. Aus diesem Grund muss Wasser vor Ort zur Verfügung stehen. Deshalb müssen Zisternen bei der Genehmigung gefordert werden. 

Obligatorisch sollen CO2-Löschanlageanlagen verpflichtend eingebaut werden müssen.

Zudem müssen die beteiligten kommunalen Feuerwehren auf Kosten der Betreiber der WKA geschult werden. Ebenso müssen gegebenenfalls etwaige notwendige Fahrzeuge (z.B. zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Wasserversorgung nach Entleerung der Zisternen) für diesen Zweck angeschafft und vom Betreiber der WKA bezahlt und gewartet werden.

Außerdem muss der Betreiber der WKA eine Umweltversicherung, die unmittelbare und mittelbare Brandschäden abdeckt, abschließen.

Die beiden Städte Altötting und Neuötting argumentieren in dieselbe Richtung und weisen jede Verantwortung zur Schaffung einer Löschwasserinfrastruktur zurück.

Quellen und weitere Hinweise:
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· NDR:  Naturschutzbund NABU warnt!
· Einsatzstellen mit Faserverbundwerkstoffen - Eine Handreichung zur Gefahrenabwehr, Zentrum Brandschutz der Bundeswehr
https://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=allgemein:kohlenstoff-faserverbundwerkstoffe 
